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Diese Präsentation soll klar machen, dass sich etwas ändert im
Bereich der Ausweise für Segelflugpiloten.

Der Schwerpunkt liegt bei den Auswirkungen auf die Piloten der SGL,
also Personen, welche heute einen ICAO-Ausweis innehaben.

Es gibt eine Präsentation des BAZL/SFVS zum Thema, welcher 40
Folien umfass. Die SGL wird anhand dieser Folien im Herbst eine
Abendveranstaltung abhalten. Absolventen erhalten die Bestätigung

Ziel

Abendveranstaltung abhalten. Absolventen erhalten die Bestätigung
der Kenntnisse, wie se für die Umschreibung der Ausweise verlangt
werden.

Vieles ist noch im Fluss und Details können noch ändern.

Die grobe Richtung ist aber erkennbar.
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Die EASA (European Aviation Safety Agency) erlässt keine
Vorschriften, sondern entwirft sie nur. Trotzdem werden die
entsprechenden Regulationen landläufig als EASA Vorschriften
bezeichnet.

Für den Erlass ist das Europäische Parlament, der Europarat und die
Europäische Kommission zuständig.

Basierend auf einem bilateralen Abkommen zwischen der EU und der

Einleitung

Basierend auf einem bilateralen Abkommen zwischen der EU und der
Schweiz wird das erlassene Recht auch in der Schweiz verbindlich.

Zentral für uns sind zwei Dokumente

• Regulation (EC) No 216/2008

• Commission Regulation (EU) No 1178/2011
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Dieses Dokument ist sehr allgemein gehalten. Es enthält auf
49 Seiten Grundlagen wie Begriffsdefinitionen,
Geltungsbereiche und Ähnliches.

Für uns interessant ist der Artikel 7 : Piloten und der Annex
III : Essenzielle Anforderungen in Bezug auf
Pilotenlizenzierung.

Regulation (EC) No 216/2008

Pilotenlizenzierung.



Die neuen EASA Vorschriften Rev. 1.2
9. März 2013/ HRi

Dieses Dokument beschreibt, wie die Verordnung
216/2008 umzusetzen ist. Es enthält auf 193 Seiten,
die wesentlichen Vorschriften für die Ausstellung und
Erneuerungen von Lizenzen.

Es entspricht in etwa der „Verordnung für Ausweise für
Flugpersonal, RFP“ bzw. dem heutigen JAR-FCL.

Commission Regulation (EU) No 1178/2011

Flugpersonal, RFP“ bzw. dem heutigen JAR-FCL.

Für uns von Interesse ist in erster Linie der Annex I :
Part-FCL.
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Rechtlichen Grundlage

Für die Bereiche Ausbildung (FCL), Flugsimulatoren (STD) und Helikopter-Operationen
(OPS 3) gelten vorderhand noch die entsprechenden Vorschriften der Joint Aviation
Authorities (JAA), die sogenannten Joint Aviation Requirements, JAR. Die Schweiz
überführt die JAR mittels Verordnungen in das Schweizerische Recht. Es handelt sich
insbesondere um folgende Verordnungen:
Verordnung vom 14. April 1999 über die JAR-FCL-Lizenzen zum Führen vonVerordnung vom 14. April 1999 über die JAR-FCL-Lizenzen zum Führen von
Flugzeugen und Hubschraubern (VJAR-FCL, SR 748.222.2),

http://www.admin.ch/ch/d/sr/c748_222_2.html
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Dieses Dokument beschreibt, wie die Verordnung
216/2008 umzusetzen ist. Es enthält auf 193 Seiten,
die wesentlichen Vorschriften für die Ausstellung und
Erneuerungen von Lizenzen.

Es entspricht in etwa der „Verordnung für Ausweise für
Flugpersonal, RFP“ bzw. dem heutigen JAR-FCL.

Heutiges CH-Recht: RFP

Flugpersonal, RFP“ bzw. dem heutigen JAR-FCL.

Für uns von Interesse ist in erster Linie der Annex I :
Part-FCL.
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Neue EASA-Recht: No 1178/2011
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Neue EASA-Recht: No 1178/2011
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Die neuen Vorschriften

sind ab dem 8. April 2012 in der EU anwendbar

sind ab dem 1. Juni 2012 in der Schweiz anwendbar

ersetzen ab 8. April 2015 die bisherigen CH-Vorschriften

Das Wichtigste (für Segelflug)

ICAO/RFP oder JAR

EASA

1. Juni 20128. April 2012 8. April 2015
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• Piloten benötigt ein gültiges Medical

• Piloten benötigt eine Sprechfunklizenz

• Schüler benötigt ein gültiges Medical für Soloflüge

• Soloflüge ab 14 Jahren

• Kein Minimalalter für Schüler vorgegeben!

Das Wichtigste (für Segelflug)

• Prüfung/Ausweis ab 16 Jahren

• Theoretische Ausbildung nur noch durch Approved Training
Organisation ATO. Kein Selbststudium mehr erlaubt.
Praktische natürlich auch; das war immer so!

• Neuer Lizenzname: Sailplane Pilot License SPL

• Neu: Light Aircraft Pilot Lizense Sailplane LAPL(S)
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Die EASA Ausweise haben kein Ablauf Datum.

Man muss also nicht mehr erneuern.

Die entsprechenden Rechte sind jedoch an aktuelle
Trainingswerte gebunden. Sind diese nicht erfüllt, darf nicht
geflogen werden.

Das Wichtigste
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LAPL(S)

Die LAPL(S) hat teilweise geringere Bedingungen, aber
auch entsprechende Einschränkungen:

• Nur Medical LAPL notwendig

• RTF nicht zwingen, dann jedoch keine Flüge mit
Funkverkehr.

• Keine Flüge gegen Entgelt• Keine Flüge gegen Entgelt
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SPL(S) & LAPL(S) Ausbildung

15h mit Fluglehrer wovon 2h Solo

45 Starts und Landungen

1 Überlandflug 50km Solo oder 100km mit Fluglehrer

Startart: 5 Starts Solo und 5 Starts mit FluglehrerStartart: 5 Starts Solo und 5 Starts mit Fluglehrer
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SPL(S) Anforderungen

Thema Bedingungen

Medical Class II

RTF Ja

Ausbildung Gem. Reglement

Alter für Lizenz 16

Alter für Solo 14Alter für Solo 14

PAX (ohne Entgelt) 10h oder 30L
Seite 24 COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011
Section 5-b-1

PAX (gegen Entgelt) 18a und (75h oder 200L) und Proficiency-Check
Seite 24 COMMISSION REGULATION (EU) No 1178/2011
Section 5-b-2
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SPL(S) Bedingungen

Thema Bedingungen

Startartbedigung
generell

5h + 15 Starts in 24 Mnt. + 2 Füge mit Fluglehrer
oder
Fliegen unter Aufsicht
oder
Prüfungsflug

Startartbedigung PAX 3 Starts in 90 TagenStartartbedigung PAX 3 Starts in 90 Tagen

Erweiterung TMG 6h (wovon 4h mit FI)
Und Soloflug 150km
Und Nach einer theor. Ausbildung bei ATO
Und Prakt. und theor. Prüfung mit Experte

Startartbedigung
TMG gemerell

12h + 12 Starts innerhalb der letzten 24 Monate
und
Flug mit FI (1h). Das ist neu!!!!
Achtung:
Nach der Umschreibung auf einen EASA Ausweis, sind
Flugstunden auf Segelflugzeugen nicht mehr anrechenbar!
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Erweiterung Startarten

Thema Bedingungen

Flugzeugschlepp 5 Flüge am Doppelsteuer
5 Flüge unter Aufsicht

Windenstart 10 Flüge am Doppelsteuer,
5 Flüge solo unter Aufsicht5 Flüge solo unter Aufsicht

Selbststart 5 Flüge am Doppelsteuer
5 Flüge unter Aufsicht
Doppelsteuerflüge mit einem TMG ausgeführt werden

Bisher 20 Flüge (wovon min 10 Doppelsteuer und 6 Solo)
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SPL Umschreibung

Die Umschreibung der Ausweise ist an sich eine reine Formsache;
wären da nicht die Bedingungen, welche erfüllt sein müssen:

• Gültige Medical Class 2

• Sprechfunklizenz (Voice)

• Kenntnisse der relevanten Teile EASA Part-FCL

Wir empfehlen dringend, dass Piloten ohne Sprechfunklizenz sich
umgehen um eine solche kümmern.
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SPL Umschreibung
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SPL Umschreibung
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SPL Umschreibung
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